
fungieren. Und zwar, wenn man
sie auf die Innenseite des Bal-
kons hängt. Das macht es den
Kleinen schwerer, sich über die
Brüstung zu stemmen.
Damit der Nachwuchs nicht

unbeaufsichtigt auf den Balkon
gelangen kann, ist es sinnvoll,
dessen Türen gut zu sichern. Das
geht in der Kleinkindzeit etwa
mit Haken, Ketten oder einem
Türschutzgitter.

Auch in Fensternähe sind
Kletterhilfen tabu
Übrigens: Auch vor Fenster soll-
tenEltern vonKleinkindernbes-
ser keine Tische, Hocker, Stühle
oder andere leicht verschiebbare
Möbel stellen. Der Nachwuchs
kann auf sie klettern und dann
die Fenster öffnen - oder durch
bereits geöffnete Fenster stür-
zen.

Lüftenmit geöffnetemFenster
sollten Sie allerdings ohnehin
nur, wenn Sie imRaum sind und
das Kind dauerhaft im Blick ha-
ben. Sie können das Kind für die
Zeit des Lüftens auch in einen
Laufstall setzen - oder das Fens-
ter im Zweifel kippen, statt es
komplett zu öffnen. (dpa)

Balkon im Sicherheitscheck:
Kisten, Stühle und Tische weg
von der Brüstung, damit Kinder
nicht hochklettern können.

FOTO: ZACHARIE SCHEURER/DPA-MAG

Mit Kleinkindern keine Getränkekisten
auf den Balkon stellen

Kleinkinder haben unbeaufsich-
tigt nichts auf demBalkon verlo-
ren. Doch um zusätzlich auf
Nummer sicher zu gehen und
mögliche Unfälle zu verhindern,
sollten Eltern dort auch besser
keineGetränkekisten aufbewah-
ren. Darauf weist die Aktion
„Das sichere Haus“ (DSH) hin.
Denn die Kleinen könnten die

Kisten als mobile Kletterhilfen
nutzen, über die Brüstung des
Balkons gelangen und im
schlimmstenFall hinunterfallen.
Balkontische und -stühle sowie
Blumenkübel sollte man der Ak-
tion zufolge deshalb auch besser
an der Wandseite des Balkons
platzieren und nicht in der Nähe
der Balkonbrüstung.

Blumenkästen als Barriere
Als effektive Kletterbarriere
können hingegen Blumenkästen

Balkonkraftwerk registrieren:
So einfach geht das

Am Balkongeländer, an der
Wand, im Garten oder auf dem
Garagendach - mit einem ste-
ckerfertigen Solargerät lässt sich
ziemlich einfach Strom aus Son-
nenenergie erzeugen. Ob man
nun die eigene Grundlast er-
zeugt, den Strom speichert oder
den Überschuss ins Netz ein-
speist, so ein Balkonkraftwerk
muss auch bei der Bundesnetz-
agentur angemeldet werden.
Und das geht so:
● Website des Marktstamm-
datenregisters (MaStR) unter
www.marktstammdatenregis-
ter.de aufrufen.

● Dort «Registierung einer An-
lage, eines Anlagenbetreibers
oder eines anderen Marktak-
teurs» auswählen.

● Dann «Solaranlage» auswäh-
len und im nächsten Schritt
die Option «Steckerfertige So-
laranlage (sogenanntes Bal-
konkraftwerk)» auswählen.

● Falls noch nicht vorhanden,
ein Benutzerkonto mit den
nötigen persönlichen Daten
anlegen und über den Link in
der Bestätigungsmail aktivie-
ren.

● Mit den neuenKontoinforma-
tionen anmelden und das Bal-
konkraftwerk registrieren.
Die Bundesnetzagentur fragt

einige wichtige Daten zur Anla-
ge ab. Das dient zum einen dem
Überblick über installierte Ge-
räte in Deutschland. Zum ande-
ren kann die Behörde damit
auch wichtige statistische Daten

zur Leistung erheben. Diese
Daten sind Pflichtangaben:
● Standort mit genauer Adresse

● Name der Anlage. Als Stan-
dard ist hier «Balkonkraft-
werk» ausgewählt.

● Das Datum der ersten Inbe-
triebnahme

● Die Anzahl und Gesamtleis-

tung der installierten Module
● Die Leistung desWechselrich-
ters

● Die Nummer des eigenen
Stromzählers

● Wer einen Stromspeicher be-
treibt, kannnochdieKapazität
der Akkus und die Leistung in
Watt angeben.
Zum Schluss gibt es eine Er-

folgsmeldung, die MaStR-Num-
mer und eine Registrierungsbe-
stätigung zum Herunterladen
und Abheften. Fertig. Sollte sich
an der Leistung der Anlage et-
was ändern, ein Speicher hinzu-
kommen oder man nimmt die
Anlage außer Betrieb, kannman
über das Benutzerkonto beim
MaStR die Daten aktualisieren.

Die Anlage ist registriert -
was passiert jetzt?
Mit den eingegebenen Daten
wird der örtliche Netzbetreiber
automatisch von der Bundes-
netzagentur über die Anlage in-
formiert. Falls noch ein Strom-
zähler ohne Rücklaufsperre ein-
gebaut ist, muss er in naher Zu-
kunft ersetzt werden. Eine sepa-
rate Meldung der Anlage beim
Netzbetreiber ist seit Mai 2024
nicht mehr nötig.
DieRegistrierungdesBalkon-

kraftwerks ist kostenlos, wenn
man es selbst erledigt. Wird es
von einem Dienstleister erledigt
- etwa dem Installationsbetrieb -
können Kosten anfallen. Der
Zeitaufwand im Selbstversuch
lag bei etwa vier Minuten. (dpa)

Ein Balkonkraftwerk muss bei der Bundesnetzagentur angemeldet werden. FOTO: STEFAN SAUER/DPA/DPA-MAG
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